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§ 5  Vergütung
5.1 Wir sind berechtigt, dem Kunden den entstandenen Aufwand in Rechnung zu stellen, wenn 

ein Auftrag nicht durchgeführt werden kann und es sich nicht um Gewährleistungsarbeiten 
handelt, soweit der beanstandete Fehler unter Beachtung der Regeln der Technik nicht 
festgestellt werden konnte, der Kunde den vereinbarten Termin schuldhaft versäumt oder 
der Auftrag während der Durchführung zurückgezogen wurde.

5.2 Soweit im Rahmen von Reparaturaufträgen Leistungen nicht vom Auftrag umfasst sind 
oder von der Leistungsbeschreibung abweichen, kann der Kunde ein Nachtragsangebot 
anfordern oder von uns abgegeben werden. Soweit das nicht geschieht, werden diese 
Leistungen nach Aufmaß und Zeit berechnet. Hinsichtlich der Anzeige und des Nachweises 
von Zeitarbeiten gilt bei der Erstellung von Bauleistungen § 15 Abs. 3 VOB/B. 

5.3 Wir sind berechtigt, je nach Fortschritt der beauftragten Arbeiten Abschlagszahlungen in 
Höhe von 90 % des jeweiligen Wertes der geleisteten Arbeiten anzufordern bei Aufträgen, 
deren Ausführungen über einen Monat andauern. Der Kunde hat diese Abschlagszahlungen 
innerhalb von 10 Tagen nach unserer Anforderung zu leisten.

§ 6  Gewährleistung
6.1 Die Gewährleistungsrechte des Auftraggebers richten sich, soweit dieser Verbraucher ist, 

nach den allgemeinen gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfolgend nichts anderes 
bestimmt ist. Für Schadensersatzansprüche des Auftraggebers gegenüber dem 
Auftragn

ausschließlich auf Elektroinstallationen mit 
überwiegend werkvertraglichem Charakter beruht, beträgt die Gewährleistung fünf Jahre.

6.3  Gegenüber Unternehmern beträgt die Verjährungsfrist bei neu hergestellten Sachen und 
bei gebrauchten Sachen ein Jahr. Die vorstehende Verkürzung der Verjährungsfristen gilt 
nicht für Schadensersatzansprüche des Auftraggebers aufgrund einer Verletzung des 
Lebens, des Körpers, der Gesundheit sowie für Schadensersatzansprüche aufgrund einer 
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, 
deren Erfüllung zur Erreichung des Zieles des Vertrages notwendig sind, zum Beispiel hat 
der Auftragnehmer dem Auftraggeber die Sache frei von Sach- und Rechtsmängeln zu 
übergeben und das Eigentum an ihr zu verschaffen. Die vorstehende Verkürzung der 
Verjährungsfristen gilt ebenfalls nicht für Schadensersatzansprüche, die auf einer 
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Auftragnehmers, seiner 
gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Gegenüber Unternehmern 
ebenfalls ausgenommen von der Verkürzung der Verjährungsfrist ist der Rückgriffs-
anspruch nach § 478 BGB.

6.4 Eine Garantie wird von dem Auftragnehmer nicht erklärt.

§ 7  Haftung gegenüber Verbrauchern
7.1 Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen für Schäden an Leben, Körper und 

Gesundheit, die auf einer schuldhaften Pflichtverletzung von uns, unseren gesetzlichen 
Vertretern oder unseren Erfüllungsgehilfen beruhen. Ferner haften wir nach den 
gesetzlichen Bestimmungen für sonstige Schäden, die auf vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Vertragsverletzungen sowie Arglist von uns, unseren gesetzlichen Vertretern 
oder unseren Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit der Anwendungsbereich des Produkt-
haftungsgesetzes eröffnet ist, haften wir uneingeschränkt nach dessen Vorschriften.

7.2 Wir haften auch im Rahmen einer Beschaffenheits- und/oder Haltbarkeitsgarantie, sofern 
wir eine solche bezüglich der gelieferten Ware ausdrücklich abgegeben haben. Treten 
Schäden ein, die zwar darauf beruhen, dass die von uns garantierte Beschaffenheit oder 
Haltbarkeit fehlt, und treten diese Schäden jedoch nicht unmittelbar an der von uns 
gelieferten Ware ein, so haften wir hierfür nur dann, wenn das Risiko eines solchen 
Schadens ersichtlich von unserer Beschaffenheits- und Haltbarkeitsgarantie umfasst ist.

7.3 Beruht ein Schaden aufgrund von Verzug oder wegen eines Mangels auf der einfach 
fahrlässigen Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, also der einfach fahrlässigen 
Verletzung einer Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags 
überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf 
(wie z. B. die fristgemäße Lieferung der Ware), so ist unsere Haftung auf den bei 
Vertragsschluss vorhersehbaren und vertragstypischen Schaden begrenzt. Das Gleiche 
gilt, wenn dem Kunden Ansprüche auf Schadensersatz statt der Leistung zustehen.

7.4 Weitergehende Haftungsansprüche gegen uns bestehen nicht und zwar unabhängig von 
der Rechtsnatur der vom Kunden gegen uns erhoben Ansprüche. Hiervon unberührt bleibt 
unsere Haftung nach vorstehendem Absatz 7.1.

§ 8  Haftungsbegrenzung gegenüber Unternehmern
8.1  Gegenüber Unternehmern haften wir – gleich aus welchem Rechtsgrund – im Rahmen der 

Verschuldenshaftung bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit 
haften wir vorbehaltlich eines milderen Haftungsmaßstabs nach gesetzlichen Vorschriften 
(z. B. für Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten) nur 
a.)  für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,
b.) für Schäden aus der nicht unerheblichen Verletzung einer wesentlichen Vertrags-

pflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des 
Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner 
regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall ist unsere Haftung jedoch auf 
den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt.

8.2 Die sich nach vorstehendem Absatz ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten auch bei 
Pflichtverletzungen durch bzw. zugunsten von Personen, deren Verschulden wir nach 
gesetzlichen Vorschriften zu vertreten haben. Sie gelten nicht, soweit wir einen Mangel 
arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Leistung 
übernommen haben und für Ansprüche des Kunden nach dem Produkthaftungsgesetz.

8.3 Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, kann der Kunde nur 
zurücktreten oder kündigen, wenn wir die Pflichtverletzung zu vertreten haben. Ein freies 
Kündigungsrecht des Kunden (insbesondere gem. §§ 650, 648 BGB) wird ausgeschlossen. 
Im Übrigen gelten die gesetzlichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen.

§ 1  Präambel – Grundlegendes
1.1 Die nachstehenden allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle unsere 

Lieferungen und Leistungen. Alle Aufträge werden von der Firma H. Cummerow e. K. als 
Auftragnehmer zu den nachfolgenden Bedingungen ausgeführt.

1.2 Unsere AGB gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende AGB 
des Kunden werden nur dann und insoweit Vertragsbestandteil, als wir ihrer Geltung 
ausdrücklich zugestimmt haben. Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, 
beispielsweise auch dann, wenn der Käufer im Rahmen der Bestellung auf seine AGB 
verweist und wir dem nicht ausdrücklich widersprechen. 

1.3 Kunden/Auftraggeber im Sinne dieser AGB sind zum einen Verbraucher gemäß § 13 BGB  
– natürliche Personen, mit denen in Geschäftsbeziehung getreten wird, ohne dass diesen 
eine gewerbliche oder selbstständige berufliche Tätigkeit zugerechnet werden kann – und 
zum anderen Unternehmer gemäß § 14 BGB – rechtsfähige Personengesellschaften mit 
denen in Geschäftsbeziehung getreten wird, die in Ausübung einer gewerblichen oder 
selbstständigen beruflichen Tätigkeit handeln.

1.4 Im Einzelfall getroffene individuelle Vereinbarungen mit dem Kunden (einschließlich 
Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen 
AGB. Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist, vorbehaltlich des Gegenbeweises, ein 
schriftlicher Vertrag bzw. unsere schriftliche Bestätigung maßgebend.

1.5 Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen des Kunden in Bezug auf den Vertrag (z. B. 
Fristsetzung, Mängelanzeige, Rücktritt oder Minderung), sind schriftlich abzugeben. 
Schriftlichkeit in Sinne dieser AGB schließt Schrift- und Textform (z. B. Brief, E-Mail, 
Telefax) ein. Gesetzliche Formvorschriften und weitere Nachweise insbesondere bei 
Zweifeln über die Legitimation des Erklärenden bleiben unberührt.

1.6 Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur klarstellende Bedeutung. 
Auch ohne eine derartige Klarstellung gelten daher die gesetzlichen Vorschriften, soweit 
sie in diesen AGB nicht unmittelbar abgeändert oder ausdrücklich ausgeschlossen werden.

§ 2  Vertragsschluss
2.1 Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als 

verbindlich gekennzeichnet sind oder eine bestimmte Annahmefrist enthalten. Dies gilt 
auch, wenn wir dem Kunden Kataloge, technische Dokumentationen (z. B. Zeichnungen, 
Pläne, Berechnungen, Kalkulationen, Verweisungen auf die DIN-Normen), sonstige 
Produktbeschreibungen oder Unterlagen – auch in elektronischer Form – überlassen 
haben.

2.2 An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen (im Folgenden: 
„Unterlagen“) behalten wir uns unsere eigentums- und urheberrechtlichen Nutzungs- und 
Verwertungsrechte uneingeschränkt vor. Die Unterlagen dürfen nur nach unserer 
vorherigen Zustimmung Dritten zugänglich gemacht werden und sind, wenn uns der 
Auftrag nicht erteilt wird, auf Verlangen unverzüglich an uns zurückzugeben.

2.3 Im Auftragsschein oder in einem Bestätigungsschreiben sind die zu erbringenden 
Leistungen zu bezeichnen. Der Auftraggeber soll eine Durchschrift/Kopie des Auftrags-
scheins erhalten.

2.4 Der Auftraggeber ermächtigt die Firma H. Cummerow e. K. als Auftragnehmer, 
Unteraufträge zu erteilen und Waren für den Auftraggeber zu kaufen, die für den Auftrag 
notwendig sind.

2.5 Sofern der bereits rechtskräftig erteilte Auftrag durch den Auftraggeber vor endgültiger 
Durchführung des Auftrages zurückgezogen wird, jedoch dem Auftragnehmer schon 
etwaige Kosten für die Bearbeitung des Auftrages entstanden sind, sind diese nach 
belegtem Aufwand durch den Auftraggeber zu erstatten.

§ 3  Kostenvoranschlag
3.1 Wünscht der Auftraggeber eine verbindliche Preisangabe etwa für Elektroprüfung nach 

DGUV V3, Elektroinstallation oder Elektroreparatur (z. B. von defekten Steckdosen und 
Schaltern), so bedarf es eines schriftlichen Kostenvoranschlages. 

3.2 Für die Erstellung eines ordentlichen Kostenvoranschlages wird ein besonderes Entgelt 
zwischen den Parteien vereinbart. Da Fehlersuche Arbeitszeit beansprucht, stellen wir – im 
Falle, dass keine Gewährleistungsarbeiten vorliegen – unseren entstandenen und zu 
belegenden Arbeitsaufwand dem Auftraggeber in Rechnung. Dies gilt zum Beispiel, wenn 
ein Auftrag nicht durchgeführt werden kann, weil der beanstandete Fehler unter Beachtung 
der Regeln der Technik nicht festgestellt werden konnte oder wenn der Auftrag während 
der Durchführung zurückgezogen wurde. 

3.3 Kommt es zur Beauftragung durch den Kunden, werden die zuvor vereinbarten Kosten für 
die Erstellung des Kostenvoranschlages angerechnet.

3.4 Ein zum Zweck der Erstellung eines Kostenvoranschlages demontierter Gegenstand, der 
nicht repariert werden soll, braucht nur auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden gegen 
Erstattung der Kosten wieder in den Ursprungszustand zurückversetzt werden. Diese 
Regelung gilt nicht, wenn der Kunde seine Zustimmung zur Demontage verweigert, oder 
die Demontage nicht erforderlich war.

§ 4  Ausführungsfristen/Termine
4.1 Soweit wir vereinbarte Liefer- und Fertigstellungstermine aus Gründen, die wir nicht zu 

vertreten haben, nicht einhalten können, sind diese Termine nicht verbindlich. Nicht zu 
vertreten haben wir insbesondere Änderungen sowie das Fehlen von Unterlagen 
(Baugenehmigung o. a.), die zur Auftragsdurchführung notwendig sind, sowie die Nicht-
verfügbarkeit von Materialien etwa wegen Störungen in der Lieferkette beispielshalber 
aufgrund höherer Gewalt.

4.2 Der Kunde hat in Fällen des Verzugs (bei der Erstellung von Bauleistungen) nur dann den 
Anspruch aus § 8 Nr. 3 VOB/B, wenn für Beginn und Fertigstellung eine Zeit nach dem 
Kalender schriftlich vereinbart war und der Kunde nach Ablauf dieser Zeit eine 
angemessene Nachfrist gesetzt und erklärt hat, dass er nach fruchtlosem Ablauf der Frist 
den Auftrag entziehen wird.

Anlage zum Angebot/zur Auftragsbestätigung:
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14.2 Vom Auftraggeber veranlasste Leistungen, die im ursprünglichen Auftrag nicht enthalten 
sind oder die von der Leistungsbeschreibung abweichen, werden entweder gemäß einem 
vom Kunden angeforderten oder vom Auftragnehmer abgegebenen Nachtragsangebot 
abgerechnet oder nach Aufmaß und Zeit berechnet. Hinsichtlich der Anzeige und des 
Nachweises von Zeitarbeiten gilt bei der Erstellung von Bauleistungen § 15 Abs. 3 VOB/B.

14.3 Wir sind berechtigt, je nach Fortschritt der beauftragten Arbeiten Abschlagszahlungen in 
Höhe von 90 % des jeweiligen Wertes der geleisteten Arbeiten anzufordern bei Aufträgen, 
deren Ausführungen über einen Monat andauern. Der Kunde hat diese innerhalb von zehn 
Tagen nach Anforderung durch das Unternehmen zu leisten.

14.4 Alle Rechnungsbeträge sind innerhalb des auf der jeweiligen Rechnung vermerkten 
Rechnungszieles in einer Summe zahlbar. Teilzahlungen sind nur nach ausdrücklicher 
schriftlicher Genehmigung möglich. In solchen Fällen wird die gesamte Restschuld sofort 
zur Zahlung fällig, soweit der Auftraggeber mindestens mit zwei aufeinander folgenden 
Raten ganz oder teilweise in Verzug gerät.

14.5 Kommt der Auftraggeber mit seinen Zahlungsverpflichtungen in Verzug, so hat dieser dem 
Auftragnehmer den entstandenen Verzugsschaden gemäß der gesetzlichen Regelung zu 
ersetzen.

14.6 Die Firma H. Cummerow e. K. ist berechtigt, Ansprüche aus dem Vertragsverhältnis ganz 
oder teilweise auf Dritte zu übertragen, also insbesondere das Inkassoverfahren als ein 
Instrument des Forderungsmanagements zu nutzen. 

§ 16  Abnahme und Abnahmeverzug
16.1 Nimmt der Kunde den Gegenstand nicht fristgemäß ab, ist der Auftragnehmer berechtigt, 

ihm eine angemessene Nachfrist zu setzen, nach deren Ablauf anderweitig über den 
Gegenstand zu verfügen und den Auftraggeber mit angemessen verlängerter Nachfrist zu 
beliefern. Unberührt davon bleiben die Rechte des Auftragnehmers, nach Nachfristsetzung 
vom Vertrag zurückzutreten oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen.

16.2 Im Rahmen einer Schadensersatzforderung kann der Auftragnehmer 20 Prozent des 
vereinbarten Preises (ohne MwSt.) als Entschädigung ohne Nachweis fordern, sofern nicht 
nachweislich nur ein wesentlich geringerer Schaden entstanden ist. Die Geltendmachung 
eines tatsächlich höheren Schadens bleibt ausdrücklich vorbehalten. Der Auftraggeber ist 
gehalten, Teillieferungen (Vorablieferungen) anzunehmen, soweit dies zumutbar ist.

§ 17  Anzuwendendes Recht und Gerichtsstand
17.1 Für diese AGB und die Vertragsbeziehungen zwischen Kunde und Auftragnehmer gilt das 

Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss internationalen Einheitsrechts, 
insbesondere des UN-Kaufrechtes.

17.2 Ist der Kunde Unternehmer im Sinne von § 14 BGB, Kaufmann im Sinne des 
Handelsgesetzbuches, juristische Person des Öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-
rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher – auch internationaler – Gerichtsstand 
für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden 
Streitigkeiten unser Geschäftssitz. Wir sind jedoch in allen Fällen auch berechtigt, Klage 
am Erfüllungsort der Lieferverpflichtung gem. diesen AGB bzw. einer vorrangigen 
Individualabrede oder am allgemeinen Gerichtsstand des Kunden zu erheben. Vorrangige 
gesetzliche Vorschriften, insbesondere zu ausschließlichen Zuständigkeiten, bleiben 
unberührt. 

17.3 Die Firma H. Cummerow e. K. verpflichtet sich freiwillig zu einer alternativen Streit-
beilegung in Verbrauchersachen; zuständige branchenspezifische Schlichtungsstelle ist 
der NFE Norddeutscher Fachverband Elektro- und Informationstechnik e.V., Schlichtungs-
ausschuss, Eiffestraße 450, 20537 Hamburg, Tel.: +49 40 254020-44, www.nfe.de.

§ 18  Datenschutz
18.1 Die Firma H. Cummerow e. K. nutzt die von Kunden bereitwillig angegebenen personenbe-

zogenen Daten wie Name, Firma, E-Mail-Adresse und Telefonnummer(n) ausschließlich 
dazu, um vorvertragliche Anfragen zu beantworten oder für die Leistungserbringung und 
Abwicklung unserer Vertragsbeziehung sowie zu Abrechnungszwecken (vgl. Art. 6 
Ziff. 1 lit. b. DSGVO). – Nach vollständiger Abwicklung eines Vertrages werden die perso-
nenbezogenen Daten mit Rücksicht auf steuer- und handelsrechtliche Aufbewahrungs-
fristen gesperrt und nach Ablauf dieser Fristen gelöscht. Den Betroffenenrechten gem. 
Artikel 15 ff. DSGVO kommen wir ebenso nach wie den Pflichten zur Nutzung technischer 
und organisatorischer Sicherheitsmaßnahmen nach dem Stand der Technik, um die von 
den Kunden zur Verfügung gestellten Daten vor Gefahren durch zufällige oder vorsätzliche 
Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder dem Zugriff unberechtigter Personen zu 
schützen.

18.2 Bei einer Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte beachten wir selbstverständlich 
die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung (Erwägungsgrund 40 DSGVO). Das heißt, dass 
wir zum Beispiel die Daten unserer Kunden auf der Grundlage des Art. 6 Ziff. 1 lit. b. DSGVO 
an einen Lieferanten oder externen Partner weitergeben, wenn dies erforderlich ist für die 
Erfüllung des Vertrages – eine weitergehende Übermittlung der Daten erfolgt aber nicht 
bzw. nur dann, wenn Sie der Übermittlung ausdrücklich zugestimmt haben (vgl. Art. 4 
Ziff. 11 sowie Art. 7 DSGVO).

§ 9  Mängelansprüche des Käufers
9.1 Teile oder Leistungen, welche mit einem Sachmangel behaftet sind, werden wir nach 

unserer Wahl unentgeltlich nachbessern, neu liefern oder neu erbringen, soweit die 
Ursache des Mangels bereits zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag.

9.2 Mängel sind schriftlich unverzüglich nach Erkennbarkeit für den Kunden mitzuteilen und 
zu bezeichnen.

9.3 Ansprüche auf Nacherfüllung von Unternehmern verjähren in 12 Monaten ab gesetzlichem 
Verjährungsbeginn; entsprechendes gilt für Rücktritt und Minderungen. Das gilt nicht für 
Schadensersatzansprüche aus einer Garantie, der Übernahme eines Beschaffungsrisikos, 
wegen der Verletzung von Leib, Leben oder Gesundheit, vorsätzlichen, grob fahrlässigen 
oder arglistigen Handeln, oder wenn wie im Falle des § 438 Abs. 1 Nr. 2 (Bauwerk und 
Sachen für Bauwerke) und § 634 Abs. 1 Nr. 2 BGB (Baumängel), eine längere Frist gesetzlich 
festgelegt ist.

9.4 Der Kunde darf bei Mängelansprüchen Zahlungen zurückbehalten, soweit sie in einem 
angemessenen Verhältnis stehen zum Umfang der Sachmängel. Hingegen hat der Kunde 
kein Zurückbehaltungsrecht, soweit die Mängelansprüche verjährt sind. Bei unberech-
tigten Mängelrügen sind wir befugt, die uns entstandenen Aufwendungen vom Kunden 
ersetzt zu verlangen.

9.5 Der Kunde hat zur Nacherfüllung eine angemessene Frist zu gewähren.
9.6 Bei erfolgloser Nacherfüllung kann der Kunde – unbeschadet etwaiger Schadens- oder 

Aufwendungsersatzansprüche – vom Vertrag zurücktreten oder die Vergütung mindern.

§ 10  Abtretungs- und Verpfändungsverbot, Aufrechnung
10.1 Die Abtretung oder Verpfändung von dem Auftraggeber gegenüber dem Auftragnehmer 

zustehenden Ansprüche oder Rechte ist ohne Zustimmung des Auftragnehmers ausge-
schlossen, sofern der Kunde nicht ein berechtigtes Interesse an der Abtretung oder 
Verpfändung nachweist.

10,2 Ein Aufrechnungsrecht des Auftraggebers besteht nur, wenn seine zur Aufrechnung 
gestellte Forderung rechtskräftig festgestellt wurde oder unbestritten ist.

§ 11  Erweitertes Pfandrecht
11.1 Dem Auftragnehmer steht wegen seiner Forderung aus dem Auftrag ein Pfandrecht an dem 

aufgrund des Auftrages in seinen Besitz gelangten Gegenstand des Auftraggebers zu. Das 
Pfandrecht kann auch wegen Forderungen aus früheren durchgeführten Arbeiten, 
Ersatzteillieferungen oder sonstigen Leistungen geltend gemacht werden, soweit sie mit 
dem Gegenstand in Zusammenhang stehen. Für sonstige Ansprüche aus der Geschäfts-
verbindung gilt das Pfandrecht nur, soweit dieses unbestritten oder rechtskräftig ist.

11.2 Wird der Gegenstand nicht innerhalb 4 Wochen nach der Abholaufforderung abgeholt, kann 
vom Auftragnehmer mit Ablauf dieser Frist ein angemessenes Lagergeld berechnet 
werden. Erfolgt nicht spätestens 3 Monate nach der Abholaufforderung die Abholung, 
entfällt die Verpflichtung zur weiteren Aufbewahrung und jede Haftung für Beschädigung 
oder Untergang – es sei denn, Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit liegen vor.

11.3 Einen Monat vor Ablauf dieser Frist ist dem Auftraggeber eine Verkaufsandrohung zu 
senden. Der Auftragnehmer ist berechtigt, den Auftragsgegenstand nach Ablauf dieser Frist 
zur Deckung seiner Forderung zum Verkehrswert zu veräußern. Ein etwaiger Mehrerlös ist 
dem Auftraggeber resp. dem Insolvenzverwalter im Falle einer Insolvenz des Auftraggebers 
auszuzahlen.

§ 12  Eigentumsvorbehalt
12.1 Soweit die anlässlich von Reparaturen eingefügten Ersatzteile oder Ähnliches nicht 

wesentliche Bestandteile werden, behält sich die Firma H. Cummerow e. K. das Eigentum 
an diesen eingebauten Teilen bis zum Ausgleich aller ihrer Forderungen aus der bestehen-
den Geschäftsverbindung vor. Kommt der Auftraggeber in Zahlungsverzug oder kommt er 
seinen Verpflichtungen aus dem Eigentumsvorbehalt nicht nach, kann der Auftragnehmer 
vom Auftraggeber den Gegenstand zum Zweck des Ausbaus der eingefügten Teile heraus-
verlangen. Sämtliche Kosten der Zurückholung und des Ausbaus trägt der Auftraggeber.

12.2 Erfolgt die Reparatur beim Auftraggeber, so hat der Auftraggeber dem Auftragnehmer die 
Gelegenheit zu geben, den Ausbau beim Auftraggeber vorzunehmen. Arbeits- und Wege-
kosten gehen zu Lasten des Auftraggebers.

§ 13  Berechnung des Auftrages
13.1 In der Berechnung sind Preise und Preisfaktoren für jede technisch in sich abgeschlossene 

Arbeitsleistung, sowie für verwendete Ersatzteile und Materialien jeweils gesondert 
auszuweisen. Wünscht der Auftraggeber Abholung oder Zustellung des Auftragsgegen-
standes, erfolgt diese auf seine Rechnung und Gefahr. Die Haftung bei Verschulden des 
Auftragnehmers bleibt unberührt.

13.2 Soweit es sich um die Preisberechnung einer Teilsanierung oder Neuinstallation handelt, 
behält sich der Auftragnehmer die Bildung von Sammelpositionen vor. In den Sammel-
positionen werden Arbeitsleistungen, Materialien und Ersatzteile preislich zusammen-
gefasst und als eine Rechnungsposition bzw. Angebotsposition ausgewiesen.

13.3 Wird der Auftrag aufgrund eines verbindlichen Kostenvoranschlages ausgeführt, so genügt 
eine Bezugnahme auf den Kostenvoranschlag, wobei lediglich zusätzliche Arbeiten 
besonders auszuführen sind.

13.4 Die Umsatzsteuer geht zu Lasten des Auftraggebers.
13.5 Eine etwaige Berichtigung der Berechnung muss seitens des Auftraggebers spätestens 

zwei Wochen nach Zugang der Rechnung erfolgen.

§ 14  Zahlungsbedingungen
14.1 Berechnet werden grundsätzlich die bei Vertragsschluss vereinbarten Preise, die auf den 

zu dieser Zeit gültigen Kostenfaktoren basieren. Sollten sich zwischen Vertragsschluss und 
der vereinbarten Leistungs- /Lieferzeit diese Kostenfaktoren (insbesondere der Material-
einkauf bei dem Großhändler) ändern, so ist die Firma H. Cummerow e. K. berechtigt, den 
Beginn von neuen Verhandlungen über eine neue Preisvereinbarung zu verlangen.

Anlage zum Angebot/zur Auftragsbestätigung:

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der Firma H. Cummerow e. K.


